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Text 

  § 3. Das gegenwärtige Gesetz findet ferner keine Anwendung 

 a) auf geistliche Orden und Kongregationen, dann Religionsgesellschaften überhaupt, welche nach den für 
sie bestehenden Gesetzen und Vorschriften zu beurteilen sind; 

 b) auf die in Gemäßheit der Gewerbegesetze errichteten Genossenschaften und Unterstützungskassen der 
Gewerbetreibenden; 

 c) auf die nach den Berggesetzen gebildeten Gewerkschaften und Bruderladen. 


